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Was ist der Wassercent überhaupt?
Es handelt sich dabei um eine Abgabe 
für die Entnahme und den Verbrauch 
von Grundwasser, eingeführt von der 
Bayerischen Staatsregierung. Der Ver-
brauch von Grundwasser soll damit 
künftig nicht mehr kostenlos sein. Die 
Abgabe beträgt einheitlich 10 Cent pro 
Kubikmeter. 

Wer muss diese Abgabe bezahlen?
Grundsätzlich alle, die Grundwasser 
entnehmen und verbrauchen, möchte 
man meinen. Das sind in erster Linie 
wir als Wasserversorger und damit in-

direkt unsere Anschlussnehmer, sowie 
Unternehmen, die Wasser für ihre Pro-
duktion nutzen. Aber auch die Besitzer 
eigener Brunnen, wie etwa Landwirte, 
sind betroffen. 

Nicht alle, die Wasser entnehmen 
müssen zahlen!
Welche Ausnahmen gibt es?
Die wichtigste Ausnahme ist die Frei-
menge, sie liegt bei 5 000 Kubikmeter 
je Brunnen und Jahr. Die Abgabe wird 
also nur für den Verbrauch fällig, der 
über der Freimenge liegt. Da es sich im 
Wesentlichen um eine sogenannte lei-

tungsgebundene Gebühr handelt, pro-
fitieren unsere Anschlussnehmer von 
dieser Freigrenze kaum. 
Die Freimenge kann also von unseren 
Kunden grundsätzlich nicht geltend 
gemacht werden, jedoch von den Be-
sitzern eigener Brunnen. 
Dem Anspruch auf Gleichbehandlung 
wird mit dieser Regelung nicht Rech-
nung getragen. 

Wie wird der Verbrauch kontrolliert?
Dort, wo es Wasserzähler gibt, natür-
lich über diese Zähleinrichtung und 
das ist bei Privathaushalten, die an die 

Wassercent	 02
Leitartikel 

Wissenswertes	 04
Anpassung Wasserpreis, Sitzungsmanagement 

Trinkwasseranalyse 2025	 05
einzelne Brunnen und Parameter 

Energie- und Stromversorgung	 06
Photovoltaik (PV) am Standort Pattendorf

PFAS – was ist das?	 07
Sie werden als Ewigkeitschemikalien bezeichnet 

Aktuelles	 08
Sanierung Maschinenhaus in Pattendorf 

WasserWertSchätzen-Preis 2025	 12
Preisverleihung, Besuche im Wissenszentrum 

Teste dein Wasserwissen	 15
Wieviel Liter Leitungswasser verbraucht eine Person  

Inhaltsverzeichnis

Über die auf den Seiten befindlichen QR-Codes ist weiteres multimediales Informationsmaterial abrufbar.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Informationsschrift auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung,  
z.B. Kund*innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Menschen.

Der sogenannte 
„Wassercent“
wird in Bayern 
eingeführt



3Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe

öffentliche Wasserversorgung ange-
schlossen sind, seit Jahrzehnten üblich 
und vorgeschrieben. Zudem unterlie-
gen diese Zähler dem Eichgesetz. 
Bei privaten Brunnen ist dies meist 
nicht gefordert. Es gibt also keine Ver-
pflichtung zum Einbau von Zähleinrich-
tungen bei der privaten Entnahme von 
Grundwasser. 
Dem Gesetzgeber genügt also die 
„Glaubhaftmachung der tatsächlich 
entnommenen Menge an Wasser“. Das 
bedeutet im Klartext, dass jeder seinen 
Verbrauch selber schätzen darf. Dieser 
Schätzwert bildet dann die Grundlage 
für die Berechnung des Wassercents. 
Anstatt Kontrolle setzt man in Mün-
chen scheinbar auf Vertrauen und 
Selbstkontrolle. Der Beliebigkeit wird 
damit Tür und Tor geöffnet. Man 
braucht sich also nicht zu wundern, 
wenn es an einer solchen Bevorzugung 
massive Kritik gibt, zumal damit dem 
eigentlichen Ziel, die Grundwasserent-
nahmen zu lenken, die Basis entzogen 
wird.
Scheinbar will man es ohnehin gar 
nicht wissen, wer wieviel Wasser ent-
nimmt und verbraucht. 
Wollte man dies, müsste man erst ein-
mal feststellen, wo überall Brunnen in 
Betrieb sind und diese dann auch noch 
mit Messeinrichtungen ausstatten, 
aber das hält man für nicht zumutbar 
und auch für einen enormen bürokrati-
schen Aufwand. 

Wofür sollen die Einnahmen aus die-
ser Abgabe verwendet werden?  
Dazu heißt es in der vorliegenden No-
velle, es soll zweckgebunden etwa für 
den Wasser- und Trinkwasserschutz, zur 
Verbesserung der Wasserqualität, oder 
für nachhaltige Bewässerungsmaßnah-
men Verwendung finden. Demnach 
soll der Wassercent auch der Wasser-
versorgung zugutekommen. Allerdings 
gibt es dafür keine Garantie. Ob sich 
die Verantwortlichen in München 
auch danach richten, das bezweifeln 
nicht wenige, zumal die gewählte sehr 

schwammige Formulierung zur Mittel-
verwendung großen Auslegungsspiel-
raum lässt.  

Wer ist für die Erhebung der Abgabe 
zuständig?
Die Politik hat sich dafür entschieden, 
die Umsetzung vorrangig den Wasser-
versorgern aufzuerlegen.
Die Verpflichtung der Wasserversorger 
hat zur Folge, dass der Wassercent in 
die periodische Gebührenkalkulation 
mit aufgenommen werden muss. Dar-
aus ergibt sich die Notwendigkeit, eine 
neue Gebührenkalkulation zu erstellen. 
Damit unterliegt der Wassercent auch 
der Mehrwertsteuer und aus 10 Cent 
werden rund 11 Cent. 
Unter Berücksichtigung unserer Ver-
brauchszahlen und unter Einbeziehung 
der voraussichtlichen Freimenge hat 
der Wasserzweckverband mit einem 
Abgabenaufkommen von jährlich ca. 
250.000 € zu rechnen.
Dieser Betrag wird an den Staat wei-
tergeleitet und dort wird entschieden, 
welcher Verwendung die Mittel zu-
geführt werden. Dem Wasserzweck-
verband bleibt es dann vorbehalten, 
Anträge zur lokalen Verwendung zu 
stellen. 
Der bürokratische Aufwand für die Er-
hebung und die Wiederverwendung 
der Mittel wird enorm sein. Anträge 
müssen ausgearbeitet werden, diese 
werden wohl von der Wasserrechtsbe-
hörde, in Verbindung mit den Wasser-
wirtschaftsämtern, zu prüfen sein und 
letztlich ist ein Verwendungsnachweis 
zu erbringen. 
Das wird der Weg des Wassercents von 
Rottenburg nach München und zurück 
sein, aber nur unter der Voraussetzung, 
dass entsprechende Anträge auch eine 
Bewilligung erfahren.

Ab wann ist das neue Gesetz anzu-
wenden? 
Das Gesetz tritt, nach den politischen 
Vorgaben, nächstes Jahr, also 2026, 
in Kraft. In der Praxis sind jedoch Ver-

zögerungen zu erwarten, da für die 
Umsetzung erst die Voraussetzungen, 
wie eine neue Gebührenkalkulation, 
geschaffen werden müssen. Der erste 
Erhebungszeitraum ist deshalb verkürzt 
auf die Zeit vom 01.07.2026 bis zum 
31.12.2026. 
Ab 01.01.2027 gilt dann das gesamte 
Kalenderjahr als Erhebungszeitraum. 

Fazit:
Die Verwendung der Mittel, die mit 88 
Millionen € vorausberechnet wurden, 
ist sehr schwammig formuliert. Das 
heißt, es gibt keine Garantie für die 
Mittelverwendung im Bereich Grund-
wasserschutz. 
Der bürokratische und finanzielle Auf-
wand für die Erhebung ist wohl sehr 
hoch. 
Eine solche Abgabe einfach von den 
Wasserversorgern auf den Wasserpreis 
aufschlagen zu lassen, wird äußerst kri-
tisch gesehen.
Die Erhebung der Abgabe (Steuer) ist 
zudem ungerecht. Es zahlen nur die 
kleinen Verbraucher. Die großen Schlu-
cker werden scheinbar verschont. Ein 
Musterbeispiel für perfekte Lobby-
arbeit. Das Gemeinwohlinteresse und 
der Gleichbehandlungsgrundsatz spie-
len offensichtlich keine große Rolle. 
Beim Ressourcenschutz Grundwasser 
handelt es sich um eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, dafür braucht es 
keine zusätzliche Abgabe.
Wenn man eine solche Abgabe den-
noch einführt, dürfte es keine Ausnah-
men geben. 
Es bleibt zu hoffen, dass wir den Was-
sercent nicht nur erheben müssen, 
sondern dass auch wieder ein Teil des 
Geldes an uns zurückfließt. 

Stand: 31.10.2025

UNSER WASSER
Unser Leben
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Größe des Verbandsgebietes: 			   501 km² Fläche
Verlegte Leitungen: 			   1.004 km
Zahl der Grundstücksanschlüsse:			   14.661	
Versorgte Einwohner:			   40.952
Wassermenge an Endverbraucher:			   2.398.636  m³	
Durchschnittsverbrauch je Anschluss:			   185 m³/Jahr	
Durchschnittsverbrauch je Einwohner:			   59 m³/Jahr

Bilanzsumme:			   28.749.340,71  €
Anlagevermögen AHK:			   82.448.914,93  €
Anlagevermögen Restbuchwert:			   25.030.820,42  € 
Eigenkapitalausstattung:			   76,83 %

Wasserpreis seit 01.01.25: 1,90 € netto / 2,03 € brutto*
*7% gesetzliche Mehrwertsteuer
=> derzeit keine Änderung im 1. Halbjahr 2026 geplant

Wissenswertes aus unserem Zweckverband

Stand 31.12.2024

DATEN TECHNIK 2024 
Wassermenge gefördert: 2.685.000 m³
Wassermenge verkauft: 2.540.000 m³
Wasserverlust: 145.000 m³ = 5,4%
Max. Tagesabgabe Wasser: 9.961 m³ (20.07.2024)
Min. Tagesabgabe Wasser: 4.670 m³ (12.02.2024)

Bereitschaftsdienst Anrufe Meldestelle: 140
Bereitschaftsdienst Einsätze Entstördienst: 89
•	 davon Rohrbrüche: 46
•	 davon Störungen: 43

Rohrbrüche 2024 insgesamt: 72
•	 davon 24 x an Hauptleitungen
•	 davon 48 x an Hausanschlussleitungen

DATEN SITZUNGSMANAGEMENT 2025 
Anzahl Sitzungen: 
•	 Verbandsversammlungen: 2
•	 Verbandsausschuss: 2 
•	 Rechnungsprüfungsausschuss: 2

WARUM DER PREIS FÜR TRINKWASSER	  
WIEDER ANGEPASST WERDEN MUSS?
Als öffentlicher Wasserversorger sind wir nach dem Kommu-
nalabgabengesetz verpflichtet, bei der mehrjährigen Kalku-
lation darauf zu achten, ein neutrales Ergebnis zu erreichen. 
Das bedeutet, es sollte so geplant werden, dass sich Einnah-
men und Ausgaben ausgleichen.
Mit einer stets mehrjährigen Kalkulation versuchen wir die-
sen Vorgaben Rechnung zu tragen. Abweichungen von den 
Planzahlen, die Unterdeckungen oder Überdeckungen zur 
Folge haben, sind nachfolgend auszugleichen. 

Was beinhaltet die Wassergebühr	   
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)? 
•	 Personalkosten (Verwaltung/Technik);
•	 Wassergewinnung (Brunnen, Pumpen, Strom);
•	 Unterhalt für Infrastruktur der Trinkwasserverteilung 

(Leitungen, Hochbehälter, Pumpstationen, Hydranten, 
Wasserzähler);

•	 Wasserreinigungsanlagen, Neubau oder die Stillle-
gung von Brunnen etc.;

•	 laufende Betriebskosten wie Fuhrpark, Strom, Wärme, 
Tarifanpassungen, Preissteigerungen;

Einführung „Wassercent“ und die Folgen:
Vom Gesetzgeber ist festgelegt, dass die Wasserversorger 
den „Wassercent“ zusammen mit den Wassergebühren zu 
erheben haben.
Diese Verpflichtung, den „Wassercent“ für den Staat zu 
erheben, macht es notwendig, außerplanmäßig eine neue 
Kalkulation zu erstellen, ein erheblicher bürokratischer und 
finanzieller Aufwand.
Eine besondere Kenntlichmachung des „Wassercents“ in 
der jährlichen Gebührenabrechnung sieht der Gesetzgeber 
nicht vor. Warum ist das wohl so geplant? 
Kein Kommentar! 

Zum 01.01.2026 bleibt die Wassergebühr unverändert. 
Voraussichtlich ist zum 01.07.2026 eine Anpassung nötig. 
Wir informieren Sie rechtzeitig.

Bürgerinformationssystem
Hier finden Sie Informationen zu 
den Sitzungen und den Tagesord-
nungspunkten, aktuelle Sitzungs-
termine und eine Übersicht über die 
Zusammensetzung der Gremien.
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Trinkwasseranalyse 2025
Probenahme am: 02. + 03.07.2025   Analyse durch: Labor Dr.Blasy / Dr.Busse, Moosstr. 6a, 82279 Eching a. Ammersee
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7,53 7,61 7,52 7,50 7,63 7,65 7,51 6,5 - 9,5

545 505 535 528 534 555 510 2500

19,7 17,3 19,2 20,8 19,4 17,4 16,7 25°

6,3 8,5 5,7 7,8 5,2 6,4 6,2 >3

83 77,0 80,1 98,7 77,1 81,3 70,5 400

31,1 27,9 28,8 38,7 30,9 32,1 33,1 50

17,5 17,4 17,6 22,7 17,8 18,8 17,4

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

29,0 26,0 25,0 >1,0 20,0 25,0 7,9 50

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,2

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05

<0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5

0,9 0,6 0,7 4,0 0,8 0,8 0,9 12

3,7 3,1 3,4 29,6 3,5 3,8 3,3 200

14,0 16,0 19,0 90,0 19,0 20,0 3,5 250

0,001 0,001 <0,001 0,009 0,001 0,001 <0,001 0,01

0,002 0,0013 0,0015 0,001 0,0028 0,0022 0,0026 0,01

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2

14,7 14,5 12,3 60,3 13,0 16,4 4,5 250

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,02 <0,05 <0,05

14,0 13,0 12,0 13,0 15,0 13,0 15,0

<0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,0001

0,000036 <0,00001 0,000016 <0,00001 0,000027 0,000048 <0,00001 0,0001

<0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 0,0001

<0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 <0,00002 0,0001

Tag und Nacht für Sie in Bereitschaft
Der Bereitschaftsdienst ist über die Festnetznummer 
erreichbar; außerhalb der Bürozeiten wird nach einer 

Ansage automatisch weitergeleitet.

Tel.: 08781 9413- 0

Reinwasser (ggf. nach Aufbereitung)
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Errichtung einer PV-Anlage am Standort Pattendorf und 
Planung einer Freiflächen-PV bei der Spitalstiftung
Die Grundversorgung mit Trinkwasser sicherzustellen ist un-
ser primärer Auftrag. Diesen Sicherstellungsauftrag erfüllen 
zu können, bedarf es auch einer gewissen Vorsorge. 
Wie verletzlich wir bei der Stromversorgung sind, hat uns die 
Energiekrise vor wenigen Jahren vor Augen geführt. Nicht 
nur, dass der Strom auf dem freien Markt einige Zeit sünd-
haft teuer war, sondern es breiteten sich darüber hinaus 
Sorgen und Ängste aus, dass auch nicht immer ausreichend 
Strom zur Verfügung stehen könnte. 

Energie von der Sonne: 
Dem Ausbau der Stromeigenversorgung gilt schon seit Jah-
ren unsere besondere Aufmerksamkeit. Mit der Realisierung 
einer weiteren PV-Dachanlage auf unserem Werksgelände 
in Pattendorf auf dem Dach des Sitzungssaals, Wissenszen-
trums und des Archivs in diesem Jahr - übrigens in Eigenre-
gie haben wir auch auf der letzten geeignet erscheinenden 
Dachfläche eine PV-Anlage installiert. Damit stieg die Nenn-
leistung der gesamten Dachanlagen auf 240 kWp. 
Zusätzlich betreiben wir am Brunnenstandort Burghart eine 
Freiflächenanlage mit einer Nennleistung von 429 kWp. 
Überwiegend dient der erzeugte Strom der Eigenversorgung 
des Wasserwerkes. Mit Hilfe eines Stromspeichers wollen wir 
die Verfügbarkeit von Eigenstrom zuätzlich sichern. Den ver-
bleibenden Überschussstrom wollten wir eigentlich für die 
Nutzung am Wasserwerk in Pattendorf verfügbar machen, 
aber die geltenden rechtlichen Regelungen lassen das nicht 
zu. Deshalb vermarkten wir den Überschussstrom an der 
Strombörse in Leipzig.

Was bringt uns der Ausbau der Stromerzeugung mit Hil-
fe der Sonne? 
•	 Es gibt keinen günstigeren Strom als Solarstrom!
•	 Wir sichern uns mit PV-Anlagen in Eigenregie zudem 

einen stabilen Strompreis über Jahrzehnte!
•	 Wir senken damit unsere Stromkosten erheblich!
•	 Wir verbrauchen den Strom überwiegend dort, wo er 

erzeugt wird!
•	 Wir erhöhen die Versorgungssicherheit!
•	 Wir reduzieren damit die Abhängigkeit vom öffentli-

chen Strommarkt spürbar!
•	 Wir schützen uns so vor globalen Versorgungsrisiken!
•	 Wir tragen damit zur CO2-Minderung bei;

Wenn man so will, gleicht das, was wir mit der Eigenstrom-
erzeugung tun, wohl nur indirekt einer Gemeinschaftsanla-
ge aller unserer Anschlussnehmer, weil der geldwerte Vorteil 
direkten Einfluss auf den Wasserpreis hat. 

Wir bauen die Eigenstromversorgung weiter aus. 
Unser Bemühen ist schon seit längerer Zeit darauf gerich-
tet, für die Stromversorgung beim Wasserwerk in Pattendorf 
mehr Eigenstrom zur Verfügung stellen zu können. 

Auf einem Wiesengrundstück der Spitalstiftung soll eine PV-
Anlage mit einer Nennleistung von 420 kWp entstehen. Der 
erzeugte Strom soll in die Stromversorgung am Wasserwerk 
integriert werden, um den Anteil aus der Eigenstromversor-
gung weiter zu erhöhen. 

Energie- und 
Stromversorgung: 
Photovoltaik (PV) am 
Standort Pattendorf
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In den verschiedensten Medien finden sich Berichte zu den 
PFAS, Chemikalien, die scheinbar im Hinblick auf gesund-
heitliche Risiken viele verunsichern. 
PFAS ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkyl-
substanzen, eine Gruppe von über 10.000 synthetischen 
Industriechemikalien, die extrem stabil sind und sich auch 
in der Umwelt kaum abbauen. Deshalb werden sie gern 
auch als sogenannte Ewigkeitschemikalien bezeichnet. Sie 
sind wasser-, fett- und schmutzabweisend und werden in 
vielen Alltagsprodukten wie Textilien, Kochgeschirr und Ver-
packungen eingesetzt. Die Chemikalien können sich in der 
Umwelt, im menschlichen Körper und in Lebensmitteln an-
reichern und stellen damit ein Risiko für die Gesundheit und 
die Umwelt dar. 

Unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge wurde deshalb von 
uns eine umfangreiche Rohwasseranalyse in Auftrag gege-
ben, um feststellen zu lassen, ob sich PFAS auch in unserem 
Trinkwasser finden. 
Ergebnis: An einzelnen Messstellen wurden in der Katego-
rie PFAS-20 Werte von 0,0015 µg/l bzw. 0,0067 µg/l fest-
gestellt, an anderen Messstellen waren keine Werte be-
stimmbar. Ab 12.01.2026 gilt für die Gruppe der PFAS-20 
ein Grenzwert von 0,10 µg/l. Es sind also teilweise PFAS in 
unserem Trinkwasser nachweisbar, die künftigen Grenzwer-
te werden aber noch deutlich unterschritten. Bei der Gruppe 
der PFAS-4 gilt ab 12.01.2028 ein Grenzwert von 0,02 µg/l, 
in dieser Kategorie konnte bei einer Entnahmestelle ein Wert 
von 0,0016 µg/l und an einer anderen Entnahmestelle ein 
Wert von 0,0044 µg/l gemessen werden. 
Maßnahmen: Die Analyse der PFAS ist sehr aufwendig, da 
es sich um eine sehr große Gruppe von Chemikalien handelt. 
Die Entfernung von PFAS aus dem Trinkwasser ist technisch, 
finanziell und auch zeitlich sehr aufwendig. Derzeit gibt es 
noch keine wirksamen und praxistauglichen Verfahren dazu. 
Diverse Forschungsprojekte laufen bereits. 

Politik, Industrie und Verbraucher sind dringend gefor-
dert, PFAS nicht zu einem größeren Problem werden zu 
lassen. Bestenfalls sollte auf diese Chemikalien verzich-
tet werden! 

PFAS – was ist das?

PER- UND POLYFLUORIERTE	  
ALKYLVERBINDUNGEN

•	 über 10.000 Stoffe
•	 sehr langlebig 

(ewige Chemikalien)
•	 gesundheits- und 

umweltschädlich

Was wäre  
die Alternative? 

Das Ergebnis unserer Bemühungen, 
die Eigenstromversorgung mit Hilfe 
der Sonne weiter auszubauen, ist ein 
günstiges, verlässliches und resilientes 
Stromversorgungssystem, getragen 
überwiegend von heimischer Erzeu-
gung.
Die Alternative wäre nichts zu tun, be-
quem und einfach, alles so zu lassen 
wie es ist und den gesamten Strom von 
Großkonzernen und fremden Investo-
ren, verbunden mit allen Risiken, auch 
weiterhin teuer zu kaufen.

Darstellung der künftigen Fläche für die Photovoltaik-Freiflächenanlage  

UNSER WASSER
Unser Leben
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Sanierung	   
Maschinenhaus Pattendorf 
Die Ertüchtigung des wichtigsten Pumpwerkes in unserem 
Verbandsgebiet wurde in diesem Jahr, neben den beschrie-
benen Leitungsneuverlegungen, zur größten Baustelle direkt 
bei uns im Haus. Die Firma Stich aus Spiegelau hat bereits 
2024 den Auftrag erhalten, die noch aus den Anfangsjahren 
des Wasserzweckverbandes stammenden fünf alten Kreisel-
pumpen in unserem Maschinenhaus gegen neue Rohrman-
telpumpen auszutauschen. Waren die alten Pumpen noch 
im Erdgeschoss aufgestellt, so sind die neuen jetzt im Keller 
installiert. Seit Frühsommer wird im Keller unseres Maschi-
nenhauses fleißig geschraubt und montiert. 
Neben den Pumpen wurden aber auch die gesamten Rohr-
leitungen im Keller und die Druckstoßausgleichsbehälter 
ausgewechselt. Viel Geschick erforderte das Einheben der 
neuen Kessel über den Lichtschacht vor unserem Verwal-
tungsgebäude. Mit dem eigentlichen Pumpwerk werden 
auch die gesamte Elektroverteilung für die Pumpen und wei-
tere wesentliche Steuerungskomponenten auf den aktuellen 
Stand gebracht. In Kürze erstrahlt das Pumpwerk im Keller 
in neuem Glanz. Die Investitionssumme über alle Planungs- 
und Montageleistungen beträgt rund eine Million Euro. Bald 
sind wir dem Ziel, das aus dem Brunnenfeld stammende 
Grundwasser noch wirtschaftlicher in Richtung unserer Ver-
braucher zu befördern, einen großen Schritt nähergekom-
men. Auch werden wir dadurch in den kommenden Jahr-
zehnten eine große Menge an Primärenergie einsparen.

Die bisherigen Pumpen vor dem Umbau 

Einheben des neuen Kessels  

Grundwasserfließrichtung

Zone 01 Zone 02 Zone 03Brunnen

Wasserschutzgebiet Burghart 
In den vergangenen Ausgaben haben wir Sie regelmäßig 
über das geplante Wasserschutzgebiet Burghart informiert.

Eine ausführliche Erklärung des Ersten Vorsit-
zenden Herrn  

Weinzierl zum Verfahren und weitergehende allgemeine In-
formationen zum Wasserschutzgebiet finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Was hat sich im Jahr 2025 getan? 
Im Mai und Juni dieses Jahres fand die öffentliche Ausle-
gung zum Wasserschutzgebiet Burghart in den betroffenen 

Gemeinden statt. Dabei wurden zahlreiche Einwen-
dungen abgegeben, die derzeit von den zustän-

digen Stellen geprüft werden. Der nächste 
Schritt wird sein, dass die Wasserrechtsbe-
hörde, also das Landratsamt Landshut, Er-
örterungstermine anbietet. Dann wird das 
Landratsamt Landshut zu gegebener Zeit 

einen rechtsmittelfähigen Verwaltungsakt 
erlassen. Wie lange das Verfahren noch dau-

ern wird, bleibt abzuwarten. 

Z01 Der Fassungsbereich

Z02 Die engere Schutzzone

Z03 Die weitere Schutzzone
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Was gehört zum Grundstücksanschluss?	   
Landläufig wird angenommen, dass der Eigentümer für alles 
ab der Wasseruhr zuständig ist. Der Teil der Hausanschluss-
leitung vor der Wasseruhr, der im privaten Grund liegt, geht 
allerdings auch schon zu Lasten des Eigentümers. Wenn 
sich also ein Rohrbruch außerhalb des Hauses aber bereits 
auf dem Privatgrundstück ereignet, ist der Hauseigentümer 
für die Kosten der Reparatur zuständig. An den Leitungen 
selbst etwas verändern darf allerdings nur der Wasserzweck-
verband! 

Gemäß § 3 unserer Wasserabgabesatzung (WAS) gehört 
zum Grundstücksanschluss (Hausanschluss) die Wasser-
leitung von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung bis 
zur Übergabestelle. Er beginnt mit der Anschlussvorrich-
tung und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung (Ein-
gangsventil). Reparaturkosten der Grundstücksanschlüsse 
auf dem privaten Grund sind laut § 8 Abs. 1 unserer Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/W) in tatsächlicher Höhe vom Grundstückseigentümer 
(§ 8 Abs. 2 Satz 2 BGS/W) zu erstatten.

Grundstücksgrenze

Anschlussvorrichtung

Versorgungsleitung

Hauptabsperrvorrichtung
Eingangsventil

Wasserzähler

Kostentragung durch

GrundstückseigentümerWasserzweckverband

Praxis-Tipp:   Bitte halten Sie die Hausanschlussvorrich-
tung, also den Wasserzähler, jederzeit frei 
zugänglich. Die Wasserzählerarmatur darf 
nicht mit z.B. Regalen verstellt oder ver-
baut werden. Vielen Dank!

Lesen Sie ihren Wasserzähler monatlich ab und notieren 
Sie sich das Ergebnis. So können Sie auf Abweichungen 
rechtzeitig reagieren und z.B. ein Rohrbruch in der Haus-
installation kann erkannt werden, bevor größerer Scha-
den entsteht. 

Öffentlicher Obstbaum-Schnittkurs 	
Am 10. Februar 2026 ab 13.00 Uhr findet auf dem Ge-
lände des Wasserzweckverbandes in Burghart 8, 84076 
Pfeffenhausen ein kostenloser Obstbaum Schnitt-
kurs statt. Anmeldungen gerne unter:	  
info@rottenburger-gruppe.de.

Hausanschluss – wer ist zuständig?
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UNSER WASSER
Unser Leben

t

LEITUNGSSANIERUNGEN    
Regelmäßig informieren wir Sie über das Sanierungskonzept 
der innerörtlichen Versorgungsleitungen.
In diesem Jahr konnten die beiden Baustellen Jahnstraße 
und Richard-Wagner-Straße in Rottenburg bereits abge-
schlossen werden. Die Dorfstraße im Ortsteil Niedereulen-
bach wurde im November noch angefangen, der Großteil 
der neuen Wasserleitungen dieses Straßenzuges wird je-
doch erst nach der Winterpause in die Gräben eingelegt. 
Verschoben auf nächstes Jahr wurden die Waldstraße und 
Hangstraße in Ergoldsbach. Hier konnte mit unserem Ver-
bandsmitglied, dem Markt Ergoldsbach, eine entsprechende 
Abstimmung getroffen werden, dass nicht nur die Wasser-
leitungen getauscht, sondern vorab auch der Kanal über-
prüft und die Straßendecke nach unserer Baumaßnahme auf 
ganzer Breite ertüchtigt werden wird. Planmäßig sollen aber 
auch die Volksbadstraße in Rottenburg und - wenn von 
der Kapazität her noch möglich - die Pfarr-, und Kirchstraße 
in Rottenburg neue Wasserleitungen erhalten.
Im Vorfeld einer für kommendes Jahr geplanten Brücken-
sanierung der Bahnstrecke Regensburg – Landshut wurde 
in der Gemeinde Essenbach, Ortsteil Pettenkofen, ein Lei-

tungsabschnitt von rund 100 Meter ausgetauscht und ver-
legt. Dies war erforderlich, weil die bestehende Trinkwas-
serleitung nicht in der Straße unter der Brücke, sondern in 
einem Nebenbogen verlegt war. An dieser Stelle sind tiefe 
Bohrarbeiten zur Errichtung der neuen Bahnbrücke vorge-
sehen.

Richard-Wagner-Straße

Bahnbrücke vor der Sanierung

v.l.n.r.: Mirko Wand, technischer Betriebsleiter, Anja Voit, stv. Geschäftsleitung, 
Alfons Göttl, Geehrter, Hans Weinzierl, Erster Vorsitzender

Sanierung der Leitung

40-JÄHRIGES DIENSTJUBILÄUM     
In einer Feierstunde wurde Herr Alfons Göttl für sein 40-jäh-
riges Dienstjubiläum beim Wasserzweckverband geehrt. 
Herr Göttl hat seinen Dienst am 01.09.1985 als Wasserwart 
angetreten und ist seitdem bei uns beschäftigt. Als „Zähler-
wechsler Nr. 1“ ist Herr Göttl seit 40 Jahren im gesamten 
Verbandsgebiet unterwegs und vielen Kunden bekannt. Der 
Vorsitzende, die Geschäftsleitung und die Belegschaft des 
Wasserzweckverbandes ließen in einer Betriebsversammlung 
einige Eindrücke seiner Beschäftigungszeit Revue passieren 
und bedankten sich bei Herrn Göttl für die langjährige Treue. 

Auch das beschäftigt uns
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SCHULUNGSWAGEN BG ETEM ARBEITSSICHERHEIT    
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind ein wichtiger 
Baustein der heutigen Arbeitswelt. Jeder Arbeitgeber hat 
eine besondere Fürsorgepflicht zum Schutz der Gesundheit 
seiner Mitarbeiter und damit der einhergehenden Vorbeu-
gung von Unfällen im Betrieb. Regelmäßig wird unser Per-
sonal daher unterwiesen und geschult. Anfang 2025 haben 
wir dies mit tatkräftiger Unterstützung unserer Berufsge-
nossenschaft, der BG ETEM (Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse), in einem eigens dafür bereitgestellten Schu-
lungswagen praktiziert. Unser Betrieb kooperiert ebenfalls 
seit Jahren beim Thema „Sicherheitsunterweisungen“ mit 
unseren beiden Nachbar-Wasserzweckverbänden, Bad Ab-
bacher Gruppe und Mallersdorf. Hier findet alljährlich beim 
gemeinsamen Durchführen der notwendigen Schulungen 
ein reger Erfahrungsaustausch statt. Erstmalig konnten wir 
auch das Interesse der von uns beauftragten Firma Jacker-
meier aus Kitzenhofen bei Langquaid gewinnen. Die Firma 
ist für uns ganzjährig, im Bereich der Tiefbauarbeiten, mit 

mehreren Mitarbeitern tätig. An zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen konnten, mit Unterstützung der Referenten der Be-
rufsgenossenschaft, somit abwechselnd alle Mitarbeiter der 
vier Firmen auf einen aktuellen Stand der Arbeitssicherheit 
gebracht werden.

t

Schulungswagen der BG ETEM

E LG

Entwicklung und
Gestaltung
von Landschaft

Neustadt 452
84028 Landshut
Tel. 0871-92393-0
Fax 0871-92393-18

Plan. Nr.
Maßstab
Vorentwurf
Entwurf

Landkreis Landshut
Reg. Bezirk Niederbayern

..........................................
Dipl. Ing. Eva Weinzierl
Stadtplanerin, Landschaftsarchitektin
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B.  Festsetzungen durch Planzeichen C.  Hinweise durch Planzeichen

Fassung des Satzungsbeschlusses vom 09.03.2021

Landshut, den 11.03.2021

Präambel
Die Stadt Rottenburg a. d. Laaber erlässt aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern GO i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350), 
und Art. 81 Abs. 2 Bayerische Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBI. S. 663) und der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), diesen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan als Satzung.

D.1.1 Von den allgemein zulässigen Nutzungen des "Allgemeines Wohngebiet (WA)" werden von den 
in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannten  Schank- und Speisewirtschaften nicht zugelassen.

D.1.2 Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind unzulässig.

D.2.1

D.1 Art der baulichen Nutzung

D.2 Maß der baulichen Nutzung
Die maximale Grundflächenzahl GRZ nach § 19 BauNVO beträgt für das WA (Allgemeines 
Wohngebiet)  0,4.

D.2.2 Die maximale Geschossflächenzahl GFZ nach § 20 BauNVO beträgt 0,6.

D.2.3 Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe bestimmt sich mit Ausnahme der Parzellen 3 und 4
aus dem Höhenunterschied zwischen dem jeweils planlich festgesetzten Höhen-
bezugspunkt B.7.2 (OK Randstein neue Erschließungsstraße) und dem Schnittpunkt zwischen
Außenwand und Oberkante Dachaußenhaut.
Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe der Parzelle 3 bestimmt sich aus dem
Höhenunterschied zwischen der maximal festgesetzten FOK Untergeschoss Fertigfußboden 
(Vgl. B.7.3) und dem Schnittpunkt zwischen Außenwand und Oberkante Dachaußenhaut.
Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe der Parzelle 4 bestimmt sich aus dem 
Höhenunterschied zwischen der maximal festgesetzten FOK Erdgeschoss Fertigfußboden
(Vgl. B.7.3) und dem Schnittpunkt zwischen Außenwand und Oberkante Dachaußenhaut.

D.2.4

Bei Gebäudetyp 1 und Gebäudetyp 3 sind ein nicht als Vollgeschoss ausgebautes Kellergeschoss
bis zum Anschluss an das natürliche Gelände zulässig. 
Die maximal zulässigen traufseitigen Wandhöhen sind zudem aus den Schemaschnitten in Ziffer 
C.3.1 bis C.3.5 (Gebäudetypen 1 bis 5) ersichtlich.
                

D.3.1 Es wird gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt.

D.3.2

D.3 Bauweise, Abstandsflächen

Es wird gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO die Gültigkeit von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO angeordnet.

(§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB):
D.4 Zahl der Wohneinheiten

Im WA sind je Wohngebäude als Einzelhaus maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 

Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe, darf
- bei EG+DG, Sattel-, Zelt-, Walmdach  (Gebäudetyp 1, vgl. Punkt C.3.1)   4,80 m  nicht überschreiten 
- bei EG+DG, Pultdach   (Gebäudetyp 2, vgl. Punkt C.3.2)                           5,50 m  nicht überschreiten 
- bei EG+OG (Gebäudetyp 3, vgl. Punkt C.3.3)                                             6,50 m nicht überschreiten
- bei UG+EG (Gebäudetyp 4, vgl. Punkt C.3.4)                                             6,50 m nicht überschreiten
- bei UG+EG+DG (Gebäudetyp 5, vgl. Punkt C.3.5)                                     7,50 m nicht überschreiten
                

D.5.1
D.5 Allgemeine Festsetzungen zur Baugestaltung

Dachform: symmetrisches Satteldach, Walmdach, 
Zeltdach, Pultdach, Flachdach mit 
extensiver Dachbegrünung

Wohngebäude:               

Garagen und                     symmetrisches Satteldach,  Pultdächer und
Nebengebäude :                Flachdach mit extensiver Dachbegrünung
                                        
                                          Im WA sind aneinander gebaute Grenzgebäude bezüglich der Höhe 
und Dachform der nachbarlichen Planung anzugleichen und profilgleich 
auszuführen, Vorrang genießt der zuerst Planende. (Datum des 
Bauantrageingangs bei der Stadt Rottenburg a. d. Laaber)

Dachneigung: Wohngebäude:D.5.2
32° bis max. 40°  bei Gebäudetyp 1 (EG+DG) ,         vgl. Punkt C.3.1
                     und bei Gebäudetyp 5 (UG+EG+DG) ,  vgl. Punkt C.3.5
  7° bis max.15°  bei Gebäudetyp 2 (EG+DG),           vgl. Punkt C.3.2
22° bis max. 35°  bei Gebäudetyp 3, (EG+OG),         vgl. Punkt C.3.3
                     und bei Gebäudetyp 4 (UG+EG+DG),   vgl. Punkt C.3.4    

Garagen und Nebengebäude:
mit Satteldächer: 15° bis max. 22° 
mit Pultdach: 7° bis max. 15°,
mit Flachdach:  extensive Dachbegrünung

Dachdeckung:D.5.3 Wohngebäude:
Zulässig sind Ziegel oder Dachstein (rot, braun, anthrazit) sowie 
Blechdach. 

Dacheinschnitte:D.5.4 Dacheinschnitte sind unzulässig. 

Dachgauben:D.5.5

Nebengebäude: 
Analog zum Hauptgebäude oder Blechdach.
Flachdächer müssen extensiv begrünt werden.

Zulässig ist auf Wohngebäuden ab 32° Neigung je 3,5 m Trauflänge 
eine Dachgaube mit einer max. Ansichtsfläche von 3,0 m² . 
Der Abstand zur Giebelwand und zu benachbarten Dachaufbauten 
muss mindestens 1,5 m betragen; 

D.5.6 Zwerchgiebel Zulässig bei Wohngebäuden ab 32° Dachneigung 
Pro Wohngebäude ist jeweils ein Zwerchgiebel/ Wiederkehr zulässig. 
Die max. Breite des Zwerchgiebels/ Wiederkehr darf 1/3 der Gesamt-
trauflänge des Haupthauses inkl. traufseitigem Dachüberstand 
betragen.
Die Firstoberkante des Zwerchgiebels/ Wiederkehr muss mind. 1,0 m 
unter dem First des Hauptdaches liegen.

D.5.7 Die Gesamtbreite aller Gauben und Zwerchgiebel darf maximal die 
Hälfte der Hausbreite eines Wohngebäudes betragen. 
Pro Dachseite dürfen jeweils nur zwei der folgenden drei Elemente 
kombiniert werden: Dachgauben, Dachflächenfenster, Zwerchgiebel.

Dachaufbauten:

Maßnahmen im 
Fallbereich der Bäume:

D.5.8 Zum nördlichen Gehölzbestand ist eine Abstandsfläche von 30 m Tiefe 
als Fallbereich der Bäume einzuhalten. (Vgl. C.2.7) Innerhalb der 
Abstandsfläche müssen bauliche Anlagen eigenverantwortlich einen 
entsprechend starken Ausbau (statische Ausbildung) zum Schutz 
vor fallenden Bäumen erhalten.

D.6.1

D.6 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen, Verkehrsflächen

Die Flächen für die Stellplätze und die Garagenzufahrten sind versickerungsfähig zu befestigen 
( z.B. Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge,wassergebundene Decke, Kiesbelag) bzw. 
zu begrünen. 

D.6.2

D.6.3

Zwischen Garage/ Carport und öffentlicher Verkehrsfläche muss ein Abstand von mindestens 5,0 m 
freigehalten werden. Eine Einfriedung dieser nicht überbaubaren Grundstücksfläche zur Straße
hin ist nicht zulässig.

Die Zahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der jeweils gültigen Stellplatzsatzung 
der Stadt Rottenburg an der Laaber.
Pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück nachzuweisen.

D.6.4 Sichtflächen:
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen (siehe B.7.8) dürfen außer 
Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art 
und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 
Ebensowenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und 
Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die 
Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen mit einem Astansatz von mind. 2,50 m im Bereich der 
Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.

Einfriedungen und MauernD.7

D.7.1 Höhe:
Straßenseitige Begrenzung:
Zulässig sind Einfriedungen mit einer maximalen Höhe von 1,20 m, gemessen ab OK 
anschließender Verkehrsfläche. Die Einfriedungen entlang der öffentlichen Erschließungsstraße
müssen dem Höhenverlauf der Straße folgen. Bei waagrechter Ausrichtung der Zaunfelder sind 
Sockelkeile bis max. 30 cm Höhe über OK Straßenrand zulässig.

D.7.2

D.7.3 PVC-Sichtschutz bzw. Kunststoff-Sichtschutz-Einfriedungen (z.B. Stabgitterzäune mit 
Kunststofffolie als Sichtschutz) sind unzulässig.

Seitliche und rückwärtige Begrenzung:
Zwischen den Grundstücken sind Einfriedungen bis höchstens 1,80 m über Geländeoberkante
zulässig. Bei Errichtung einer Mauer/Stützmauer sind Einfriedungen auf diesen Mauern mit einer
max. Höhe von 1,00 m zulässig, jedoch darf insgesamt (incl. Mauer) eine max. Höhe von 2,0 m 
nicht überschritten werden.

Einfriedungen und Mauern/ Stützmauern, die direkt an die öffentliche Erschließungsstraße 
(Straßenfahrbahn) angrenzen, müssen mindestens 40 cm von der Grenze zurückversetzt werden. 

D.7.4

D.7.5 Mauern / Stützmauern:
Entlang der nördlichen und  westlichen Geltungsbereichsgrenzen zur freien Landschaft hin 
(Parzellen 1 - 4) sind Stützmauern bis zu einer max. Höhe von 0,80 m, gemessen ab OK
anschließenden Gelände bzw. natürlicher Geländeoberkante, und ausschließlich in Form von 
Trockenmauern zulässig.
Zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin sind Stützmauern bis 0,80 m, gemessen ab Straßen-
oberkante zulässig. Im Anschluss an öffentliche Erschließungsstraßen müssen diese 
Mauern mindestens 40 cm von der Straßenkante abgerückt werden. 
Zwischen den Parzellen sind Stützmauern mit einer Höhe von maximal 1,20 m, gemessen ab OK 
anschließenden Gelände bzw. natürlicher Geländeoberkante, zulässig.

D.8 Grünflächen und Bepflanzung
D.8.1 Je Parzelle ist mindestens ein heimischer Laubbaum oder Obstbaum-Hochstamm zu pflanzen. 

In der Planzeichnung festgesetzte, zu pflanzende Gehölze, die sich aus der Festsetzung B.5.2
ergeben, werden angerechnet. 
Es gelten folgende Mindestpflanzqualitäten:
Laubbäume als Hochstämme, 3 x verpflanzt,  STU mind. 16/18, 
Obstbäume als Hochstämme, STU mind. 12/14

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf Privatgrundstücken
Entlang der Westgrenze ist eine Anpflanzung für eine lockere Ortsrandeingrünung mit standort-
gerechten Obstgehölzen, Sträuchern und Laubgehölzen festgesetzt. 

Die gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen, v.a. gegenüber angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sind einzuhalten. Der Grenzabstand zu landwirtschaftlichen Flächen 
beträgt bei Bäumen (mit Ausnahme von Obstbäumen) 4,0 m, bei Obstgehölzen 2,0 m.

D.8.2

Mindestens 50% der umgrenzten Fläche gemäß Ziffer B.5.1 sind zu bepflanzen und dauerhaft 
zu erhalten.

Zum Schutz vor wild abfließendem Oberflächenwasser sollte das Gelände in diesem Pflanzstreifen
entlang der Grenze des Geltungsbereichs um mindestens 50 cm gegenüber der Geländeoberkante
des Nachbargeländes aufgehöht werden.

D.8.3 Nicht überbaute Flächen sind zu begrünen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung
wie z.B. als Zufahrt, Stellplatz oder Terrasse benötigt werden. Eine flächenhafte Aufbringung 
von Schotter, Kies oder Steinen ist nur bis maximal 5 m² je Baugrundstück zulässig.

Höhenlage der Gebäude, GeländemodellierungenD.9

D.9.1 Höhenlage der Wohngebäude:
Die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss des Wohngebäudes 
der Parzellen 1, 2, 5, und 6 darf maximal die Höhe des Höhenbezugspunkt H (B.7.2) 
betragen. 
Die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss des Wohngebäudes 
der Parzelle 7 darf maximal 0,30 cm über der Höhe des Höhenbezugspunkt H7 (B.7.2) 
betragen. 
Die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Untergeschoss des Wohngebäudes 
der Parzelle 3 und die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss des 
Wohngebäudes der Parzelle 4  darf maximal die Höhe des festgesetzen FOK -Höhe  (B.7.3) 
betragen. Seite 13

Die zum Anschluss an das vorhandene Gelände notwendigen Aufschüttungen und Abgrabungen
sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Für die Standsicherheit der Geländemodellierung ist ausschließlich der jeweilige Bauherr
verantwortlich.

Geländemodellierung:
Das geplante Gelände ist an den Grundstücksgrenzen dem natürlichen Gelände bzw.
den angrenzenden Verkehrsflächen anzupassen. Dies gilt insbesondere an den nördlichen 
und westlichen Grundstücksgrenzen zur freien Landschaft bzw. landwirtschaftliche Nutzung hin 
(Parzellen 1 bis 4) 

D.9.2

Geländeaufschüttungen entlang der Parzellengrenzen zum öffentlichen Straßenraum hin sind 
bis max. OK der angrenzenden öffentlichen Fläche (Straße, Regenrückhalteflächen, Mulden.) 
zulässig.

Höhenlage der Garage:
Die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden der Garage / Nebengebäudes der Parzellen 1, 2, 
5, 6 und 7 darf maximal 0,20 m über dem jeweiligen Höhenbezugspunkt der Parzelle (B.7.2) liegen.
Die maximale Höhe der Oberkante Fertigfußboden der Garage / Nebengebäudes der Parzellen 
3 und 4 darf maximal die festgesetzte Höhe der Festsetzung B.7.4 der betragen.

C.4. Schematische Schnitte (Nordsüdrichtung):

C.3. Schema - Schnitt (Gebäudetypen):

C.1.1 Bestehende Grundstücksgrenze

C.1.2 Flurstücks-Nummern

C.1.3
vorhandene Gebäude 

C.2.1 5,50 Maßzahlen (in Meter)

C.1. Kartenzeichen für die Flurkarten:

Kennzeichnungen:C.2.

C.2.2

C.2.3 Vorgeschlagene, neu zu vermessende Grundstücksteilung

1 Nummer der geplanten Parzelle, hier z.B. 1

C.2.4 Voraussichtliche Parzellengröße in m², hier z.B. 635 m²

C.2.5 Vorschlag Gebäude 

C.2.10

C.2.11

C.2.7

C.2.9

Gehölz

Möglicher Fallbereich der Bäume des angrenzenden Gehölzbestands
(30m)  (Vgl. Festsetzung D.5.8)

C.2.6 Garagen- / Grundstückszufahrt

A Nicht überbaubare Grundstücksfläche für die Sammelung und 
Abholung von AbfallgefäßenC.2.8

Bestehende Höhenschichtlinien (nachrichtliche Übernahme, 
Vermessung von IB Ferstl und Stadt Rottenburg a. d. Laaber, 
Dezember 2019)

427428
429

Kartiertes Biotop mit Nr., z.B. Biotop Nr. 7238-0169
(Nachrichtliche Übernahme:  Biotopkartierung,
bayernAtlas des Bayerisches Landesamt für Umwelt)

C.2.12

Höhenangabe in m üNN, z.B. 428,00 m üNN, nachrichtlich übernommen 
aus BayernAtlas bzw. Höhenaufmaß der Stadt Rottenburg a. d. Laaber

B.5.2

B.5.1

B.5. Grünflächen und Bepflanzung

zu pflanzender Baum, privat

B.6

B.6.1

Flächen für die Wasserwirtschaft und Rückhaltung von Niederschlagswasser

Flächen zum Schutz vor wild abfließendem Oberflächenwasser 
und Regelung des Niederschlagswassers, (Maßnahmen v.a. für 
Starkregenereignisse, Ausführung als Mulde/ Graben bzw. Regen-
rückhaltebecken) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.B.7.1

428,50
Festlegung der maximalen Höhe der Oberkante Fertigfußboden 
Garage in Meter über NN(z.B. 428,50 m ÜNN)

428,50

Festlegung der maximalen Höhe der Oberkante Fertigfußboden UG 
des Wohngebäudes der Parzelle 3 bzw. der Oberkante Fertigfußboden 
EG des Wohngebäudes der Parzelle 4 
in Meter über NN (z.B. 428,50 m ÜNN)

H6

B.7.5 Zwingend einzuhaltende Hauptfirstrichtung
Firstrichtung muss parallel zur Längsseite des Gebäudes verlaufen.

B.7.6 Ga Garagen 

B.7.8

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

B.7.7

Sonstige PlanzeichenB.7

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, Vgl. Ziffer D.8.2 der textlichen Festsetzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14, 16 BauGB)

B.7.4

B.7.3

B.7.2 Höhenbezugspunkt (= OK Randstein Straße) für die Bemessung der
maximalen Wandhöhe bzw. maximalen Erdgeschosshöhe des 
Wohngebäudes der jeweils angrenzenden Parzelle, z.B. Parzelle 6. 
(Vgl. Festsetzung D.2.3 und  D.9.1)

B.2.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

B.1.1B.1.1
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 und 4 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO,
Einschränkungen gemäß textlichen Festsetzungen Punkt D.1

B.1. Art der baulichen Nutzung:

Mass der baulichen baulichen Nutzung:B.2.

B.2.2

oder

B.3.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

B.3.1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

B.3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

B.3.2 Baugrenze für Garagen/Carport, 
(die über die Baugrenze B.3.1 hinaus gehen)

Nur Einzelhäuser gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO zulässigB.3.3

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

B.4.1B.4.1

B.4. Verkehrsflächen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

B.4.2 Straßenbegleitender Fußweg 

StraßenbegrenzungslinieB.4.3

FW

U+I+D

U+I

Maximal zulässige Zahl der Geschosse: Zwei
Entweder 
Erdgeschoss und als Vollgeschoss ausgebautes Dachgeschoss
(EG+DG, Vgl. Ziffer C.3.1 und C.3.2)
oder 
Erdgeschoss und Obergeschoss (EG+OG, Vgl. Ziffer C.3.3).
Ein nicht als Vollgeschoss ausgebautes Kellergeschoss ist zulässig.

Zwingend: 
Untergeschoss und Erdgeschoss 
(UG+EG, Vgl. Ziffer C.3.4)
oder 
Untergeschoss, Erdgeschoss und als Vollgeschoss ausgebautes 
Dachgeschoss
(UG+EG+DG, Vgl. Ziffer C.3.5)

Übersichtsplan M 1:5.000

F.   Verfahrensvermerke

F.8 Bekanntmachung und Inkrafttreten:
Der Beschluss dieser Satzung durch den Stadtrat wurde am ........2021 gemäß § 10 BauGB
ortsüblich bekanntgemacht. 
Diese Satzung ist damit rechtsverbindlich.
Diese Satzung mit Begründung wird seit diesem Tage zu den üblichen Dienststunden in der 
Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben.  
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wird hingewiesen.

Rottenburg a. d. Laaber, den .............2021                 ...............................................
                                                                                         1. Bürgermeister Holzner

F.   Verfahrensvermerke

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB):

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB)F.1

F.2

F.3

F.4

Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB):

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB):

F.5

F.6

Der Stadtrat der Stadt Rottenburg a.d. Laaber hat in der Sitzung vom 05.11.2019 die Aufstellung 
des Bebauungs- und Grünordnungsplanes  "An der Haager Straße", Ortsteil Pattendorf  beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Bekanntmachung vom 14.11.2019 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB.

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB):

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 hat in der Zeit vom 14.08.2020  bis 
14.09.2020 stattgefunden.

Der vom Stadtrat gebilligte Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der
Fassung vom 30.07.2020 wurde mit Begründung gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
und § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 14.08.2020 bis 14.09.2020 öffentlich ausgelegt.  

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 10.12.2020 bis 18.01.2021 stattgefunden.

Der vom Stadtrat gebilligte Entwurf des  Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der 
Fassung vom 24.11.2020 wurde mit Begründung in der Zeit vom 10.12.2020 bis 18.01.2021
öffentlich ausgelegt. 

Die Stadt  Rottenburg a. d. Laaber hat mit Beschluss des Stadtrats vom 09.03.2021 diesen
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB und Artikel 81 BayBO als Satzung beschlossen.

Rottenburg a. d. Laaber, den ............2021                        ..................................................
                                                                                                1. Bürgermeister Holzner

F.7 Ausfertigung:
Das Orginal dieses Bebauungsplans wurde am 11.03.2021 ausgefertigt.

Rottenburg a. d. Laaber, den ............2021                        .............................................
                                                                                                1. Bürgermeister Holzner

E.    Hinweise durch Text

Pflegemaßnahmen entlang der GrundstücksgrenzenE.8

E.    Hinweise durch Text

E.5.1 Die elektrischen Anschlüsse der Gebäude erfolgt mit Erdkabel.
Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist der örtliche Ver-
sorgungsträger rechtzeitig zu verständigen. 
Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden, müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt und 
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden.
Im Planungsbereich (v.a.im südlichen und östlichen Flurweg) sind bereits 20 kV-Mittelspannungs- 
sowie 0,4 kV-Niederspannungserdkabel verlegt. Um Unfälle und Kabelschäden zu
vermeiden, ist vor allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflanzen 
von Bäumen und Sträuchern, eine Planauskunft im Zeichenbüro (Tel. 0871/96639-338;
Email: Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de) über die unterirdischen Anlagen einzuholen.
Um die Kabelverlegungsarbeiten mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten zu koordinieren, ist
das zuständige Energieversorungsunternehmen mindestens drei Monate vorher zu verständigen.

E.5 Erdkabel und Pflanzungen im Leitungsbereich von Versorgungsleitungen

E.5.2

E.5.3 Sämtliche Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Strom, Telekommunikation) sind soweit möglich 
innerhalb der für die öffentlichen Verkehrswege festgesetzten Flächen unterirdisch zu verlegen. 
(§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)

Vorhandene Leitungen dürfen weder mit Bäumen und Sträuchern überpflanzt werden noch in 
irgendeiner Form überbaut werden, siehe DIN EN 805 bzw. DVGW Richtlinien Arbeitsblatt W 404.
Bei Baum- und Strauchpflanzungen ist ein beidseitiger Abstand von 2,50 m von Erdkabeln frei-
zuhalten. Lässt sich diese Vorgabe nicht einhalten, so sind auf Kosten des Verursachers im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Energieversorungsunternehmen geeignete Schutzmaßnahmen 
durchzuführen.
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2013, siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
Für Baumpflanzungen ist zudem das DVGW-Regelwerk "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen" (GW 125) zu beachten.
Die DIN 1998 "Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen – Richtlinien für die 
Planung" ist zu beachten.
Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Versorgungs- und 
Leitungsanlagen nicht behindert werden.
Es wird auf die gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elektro Textil Fein-
mechanik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführten VDE-Be-
stimmungen hingewiesen. 

E.7 Freiflächengestaltung und Maßnahmen im Hinblick auf Klima- und Artenschutz

Sofern bei Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen oder Altlasten festgestellt werden, ist das 
Landratsamt Landshut unverzüglich zu informieren.

E.6 Bodenverunreinigungen und Altlasten

Im Hinblick auf den Klimaschutz und Artenschutz wird empfohlen, bei der Garten- und Freiflächen-
gestaltung besonderen Wert auf eine artenreiche und naturnahe Freiflächengestaltung zu legen.
(Grünflächen und Pflanzungen als klimatisch wirksame Flächen verhindern Aufheizen,
beugen Verlust von Artenvielfalt vor und schaffen Insektenlebensräume).
Die Stadt Rottenburg a. d. Laaber bietet für interessierte Bauherren bei Bedarf eine Beratung 
hinsichtlich einer ökologischen Gestaltung der Freiflächen an. 
Es wird empfohlen, künstliche Nistmöglichkeiten für gebäudebrütende Vögel (z. B. Mehlschwalbe, 
Hausrotschwanz, Spatz) und/oder Fledermäuse vorzusehen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
diese ins Gebäude zu integrieren oder außen am Gebäude anzubringen.

Die Eigentümer der Parzellen sind zu einem ordnungsgemäßen Pflegerückschnitt evtl. über-
hängende Äste der Gehölze entlang der Grundstücksgrenzen verpflichtet, so dass die Be-
wirtschaftung der westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche nicht beeinträchtigt wird. 

E.1.1

E.2.1 Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas vom Landesamt für Denkmalpflege sind keine Bodendenk-
mäler im Plangebiet bekannt. Unabhängig davon ist grundsätzlich nicht auzuschließen, dass sich
im Planungsgebiet unbekannte Bodendenkmäler befinden.
Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen der 
Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz und sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
Auf die sonstigen Bestimmungen in Art. 8 DSchG  wird ebenfalls hingewiesen.

E.3.1 Für das Bauleitplanverfahren nach § 13b BauGB gelten die Vorschriften nach § 13a BauGB 
bzw. § 13 Abs. 3 BauGB. Im Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
bzw. vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen.
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist nicht erforderlich, ein Ausgleichs-
flächennachweis entfällt.

E.4.1 Die Grundstücksentwässerung muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) 
erfolgen.

E.4.2 Geländemodellierungen sind so vorzunehmen, dass auf dem eigenen Gelände anfallendes Ober-
flächenwasser nicht auf das Nachbargrundstück gelangt. Notfalls sind entsprechende Ent-
wässerungsvorrichtungen (z.B: Rinne, Mulde, etc.) einzubauen.
Für die Standsicherheit der Geländemodellierung ist ausschließlich der jeweilige Bauherr
verantwortlich.

Die Versickerungsfähigkeit des Bodens für die natürlich auftreffenden Niederschläge ist vor allem
auf den privaten Grundstücksflächen soweit wie möglich durch geeignete Maßnahmen (z.B.Rasen-
fugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen auf untergeordneten Verkehrsflächen) zu erhalten
und die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu beschränken.

E.4.6

E.4.3

Bei der Bauausführung ist besondere Sorgfalt auf den Schutz vor Eintrag von wassergefährdenden 
Stoffen in das Grundwasser zu legen.
Soweit im Zuge der Bebauung Bauwasserhaltungen erforderlich werden, so sind vorher die ent-
sprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen beim Landratsamt einzuholen.

E.4.4

Soweit erforderlich sind Schutzvorkehrungen gegen Hang- Schicht- und v.a. Grundwasser durch den 
jeweiligen Grundstückseigentümer selbst zu treffen und die Gebäude durch geeignete Maßnahmen
zu sichern. (z.B. weiße Wanne)

E.4.5

Das Plangebiet ist von Flächen der Agrarwirtschaft umgeben. Es ist mit zeitweisen Lärm-, Staub-
und Geruchsemissionen aus dessen Nutzung und mit landwirtschaftlichem Verkehr, auch an 
Sonn- und Feiertagen zu rechnen. Immissionen aus der Bewirtschaftung nach guter fachlicher 
Praxis und im Rahmen der Ortsüblichkeit sind zu tolerieren.

E.1 Immissionsschutz

E.2 Bodendenkmalpflege

E.3 Umweltbericht und Ausgleichsflächennachweis

E.4 Oberflächenwasser

Zum Schutz vor wild abfließenden Oberflächenwasser sind entlang der Grundstücksgrenzen
im Norden und Osten auf öffentlichen Flächen Maßnahmen entsprechend den Vorgaben 
des Erschließungsplaners (IB Ferstl) vorzunehmen. (z.B. Geländemodellierungen, Mulden, 
etc.)  

E.    Hinweise durch Text

Bei Einfriedungen muss zwischen Geländeoberfläche und Zaun ein Abstand von mind. 10 cm 
eingehalten werden, um einen Durchlass für Kleintiere zu ermöglichen. 
Es werden sockellose Einfriedungen empfohlen. 
Bei Sockeln ist die Höhe mit Ausnahme unter D.7.1 auf 5 cm über Geländeoberkante beschränkt.

Bebauungs- und Grünordnungplan 
"An der Haager Straße, Pattendorf"

und Wiederkehr:

UG

EG

WH=
max. 6,50 m

C.4.1

C.4.2

DG

EG

UG

WH=
max. 7,50 m

(zwingende Möglichkeit bei Parzelle 3)

C.3.5

(mit beispielhaften Höhenangaben, Höhen abgestimmt auf Straßenplanung, Büro Ferstl, Juli 2020)

C.3.4

(zwingende Möglichkeit bei Parzelle 3)

Gebäudetyp 4: (UG+EG)
Untergeschoss und Erdgeschoss
Dachform :  Satteldach, Zeltdach, Walmdach mit Dachneigung 22°-35°.

Gebäudetyp 5: (UG+EG+DG)
Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss, 
Dachform :  Satteldach, Zeltdach, Walmdach mit Dachneigung 32°-40°.

WH=
max. 4,80 m

Folgende Haustypen sind zulässig:

C.3.1

HH

DG

EG

WH=
max. 4,80 m

WH=
max. 4,80 m

DG

EG

(KG)

Für Parzellen 1- 2 und 4 - 7 

C.3.2

C.3.3

15°

7°

WH= 
max. 5,50 m

DG

EG

WH=
max. 6,50 m

WH=
max. 6,50 m

H

Für Parzellen 1, 2, 4 - 7 

Für Parzellen 1 - 2 und Parzellen 4 - 7

OG

EG

OG

EG

(KG)

H

H

Gebäudetyp 2  (EG+DG)
Erdgeschoss und als Vollgeschoss ausgebautes Dachgeschoss
Untergeschoss unzulässig
Dachform:  Pultdach mit Dachneigung  7°- 15°.

Gebäudetyp 3  (EG+OG)
Erdgeschoss und Obergeschoss 
Nicht als Vollgeschoss ausgebautes Kellergeschoss zulässig
Dachform:  Satteldach,  Walmdach, Zeltdach mit Dachneigung 22°- 35° 

Gebäudetyp 1  (EG+DG)
Erdgeschoss und als Vollgeschoss ausgebautes Dachgeschoss
Nicht als Vollgeschoss ausgebautes Kellergeschoss zulässig
Dachform:  Satteldach mit Dachneigung  32°- 40°.

Sichtbares Kellergeschoss (kein Vollgeschoss) 
bis Anschluss an das natürliche Gelände ist zulässig.

Sichtbares Kellergeschoss (kein Vollgeschoss) 
bis Anschluss an das natürliche Gelände ist zulässig.

195/5

635 m²

Bestehende Böschung, (nachrichtliche Übernahme aus Bestands-
vermessung IB Ferstl, Dezember 2019) 

Nr. 7238-0169

428,00

Sichtfläche mit Angabe der Konstruktionslänge von 70 m
(Vgl. Festsetzung D.6.4)- 70 m -
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Quellenvermerk: "Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung".
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Baugebiet „An der Haager Straße“  
hier in Pattendorf 
• 415 Meter Hauptleitung DN 100 (GGG)
• 55 Meter Hausanschlussleitung DN 25
• Tiefbaupartner: Fa. Pritsch Bau GmbH & Co. KG

2646

2647

2645

2642

2642

2641

BIOTOP Nr. 7
237-0055-001

Kirchdorf, BG „Am Weißen Marter“ 
• 415 Meter Hauptleitung DN 100 (GGG)
• 200 Meter Hausanschlussleitung DN 25
• Tiefbaupartner: Fa. Geltl Tiefbau GmbH, 
   Untermantelkirchen

Rohr i.NB, BG „An der Rinntalstraße“  
• 235 Meter Hauptleitung DN 100 (GGG)
• 200 Meter Hausanschlussleitung DN 25 & 32
• Tiefbaupartner: Fa. Pritsch Bau GmbH & Co. KG, 
   Herrngiersdorf

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.12.2022 gemäß §2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
22.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
18.04.2023 hat in der Zeit vom 05.05.2023 bis 05.06.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß
§4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.04.2023 hat
in der Zeit vom 05.05.2023 bis 05.06.2023 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.09.2023 wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
10.10.2023 bis 10.11.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.09.2023 wurde mit der
Begründung gemäß §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 10.10.2023 bis 10.11.2023 öffentlich
ausgelegt.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 28.11.2023 den Bebauungsplan
gem. §10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.11.2023 als Satzung beschlossen.

Rohr i.NB, den .................................................
 

......................................................................
1. Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer (Siegel)

7. Ausgefertigt:

Rohr i.NB, den ..................................................
 

.......................................................................
1. Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer (Siegel)

8. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am .................. gemäß § 10
Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird
seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen

Rohr i.NB, den .....................................................
 

..........................................................................
1. Bürgermeisterin Birgit Steinsdorfer  (Siegel)

Für die Planung:

Sulzbach-Rosenberg, den 01.12.2023

 
............................................................................
NEIDL + NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB

 

D) Verfahrensvermerke
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5 12. Gestaltung des Geländes

12.3 Dem Bauantrag ist auch in Fällen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens ein Geländeschnitt mit
Darstellung des natürlichen und geplanten Geländeverlaufs beizugeben. Als Bezugspunkt ist die
nächstgelegene Straßenoberkante darzustellen.

11. Einfriedungen

11.1 Die Errichtung von Zäunen und eines Sichtschutzes ist zulässig. Die maximale Höhe der Zäune oder eines
Sichtschutzes ist zur öffentlichen Verkehrsfläche und zu privaten Flächen auf 1,20m begrenzt. Die Errichtung
eines Zaunsockels ist mit einer maximalen Höhe von 20cm nur zu öffentlichen Fläche zulässig. Der Verlauf der
Zäune ist dem Gelände anzupassen.

13. Entwässerung

15. Schallschutz

15.1 Der Gerätebetreiber von Luftwärmepumpen, Klimaanlagen und vergleichbaren Anlagen mit allen
dazugehörigen Anlageteilen muss durch Einhausungen oder zusätzliche Abschirmungen für entsprechende
niedrige Geräuschemissionen sorgen. Die Anlagen müssen nach dem Stand der Lärmminderungstechnik
aufgestellt werden, sodass zusätzliche Schallbelastungen, beispielsweise durch Reflexion verhindert werden.
Die Anlagen dürfen keine ton- und/oder impulshaltigen oder tieffrequenten Geräusche erzeugen.
Siehe dazu auch den Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der
Bund/Länder- Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz, 24.03.2020

10.9 Artenliste (s. Gehölzliste Gehölzverwendung im Landkreis Kelheim, LRA Kelheim)
Großbäume (Bäume 1. Ordnung):
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)  Quercus robur (Stiel-Eiche) Tilia platyphylos (Sommer-Linde)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)  Tilia cordata (Winter-Linde)  Ulmus glabra (Bergulme)

Mittelgroße Bäume (Bäume 2. Ordnung):
Acer campestre (Feld-Ahorn) Populus tremula (Zitterpappel) Carpinus betulus (Hainbuche)
Pyrus communis (Holzbirne) Prunus avium (Vogelkirsche) Sorbus aucuparia (Eberesche)

Bäume mit Pflanzverpflichtung sind aus dieser Liste zu wählen und mindestens in der Qualität Hochstamm,
3xv, m.B,. 10-12 cm Stammumfang zu pflanzen. Alternativ sind auch Obstbäume, alte bewährte Sorten, als
Hochstamm zulässig, Stammumfang hier mind. 10-12 cm
Sträucher:
Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Eunoymus europaeus, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Ribes
rubrum, Rosa canina, Rosa rubiginosa, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Vaccinium myrtillus
Sträucher mit Pflanzverpflichtung sind aus dieser Liste zu wählen und mindestens in der Qualität verpflanzte
Sträucher, 4 Triebe, 60/100 cm Höhe zu pflanzen.

10.12  Pflege/Unterhaltung: Die Anlagen der Freiflächen und die Pflanzungen haben fachgerecht gemäß DIN
18320 und DIN 18916 zu erfolgen und sind spätestens in der nach Bezug der Baumaßnahme folgenden Pflanz-
und Vegetationsperiode fertigzustellen. Der Erhalt der Anpflanzungen ist durch eine fachgerechte Pflege
dauerhaft sicher zu stellen.

11.2 Drahtschotterkörbe als Einfriedung sind nicht zulässig.

12.1 Aufschüttungen und Abgrabungen sind weitestgehend zu vermeiden. Aufschüttungen sind bis zu einer
Höhe von maximal 1,25m zulässig. Abgrabungen sind bis zu einer maximalen Tiefe von 1,00m zulässig. Im
Bereich der Tiefgaragenabfahrten sind ggf. auch größere Aufschüttungen oder Abtragungen je nach Erfordernis
zulässig.

12.2 Die entstehenden Böschungen sind in das natürliche Gelände einzufügen und zu bepflanzen. Der
Böschungwinkel darf eine maximale Neigung von max. 1:1,5 aufweisen. Stützmauern auf Privatgrundstücken
sind bis zu einer Höhe von 1,00m zulässig, sofern sie einen Mindestabstand von 1,00m zur nächstliegenden
Grenze einhalten.

13.1 Das Niederschlagswasser von privaten Grünflächen ist möglichst breitflächig über die belebte Bodenzone
zu versickern (auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung wird verwiesen).

13.2 Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser punktuell auf
Nachbargrundstücke abgeleitet wird.

13.3 Es muss mit Hang-/Schichtwasser gerechnet werden. Es wird deshalb empfohlen, Keller oder
vergleichbare bauliche Anlagen wasserdicht auszuführen. Das bedeutet auch, dass alle Öffnungen sowie
Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder anderweitig geschützt sein müssen.
13.4 Eine Kellerentwässerung ist von Seiten der Gemeinde Rohr i.NB nicht gewährleistet. Die Entwässerung
von Kellerflächen ist somit ggf. z.B.  über eine Hebeanlage vom Bauwerber sicherzustellen.

13.5 Das Sammeln von Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken ist auf dem jeweiligen Grundstück
durch unterirdische Zisternen  zulässig. Das Niederschlagswasser aus der Zisterne steht den
Grundstücksnutzern für die Gartenbewässerung zur Verfügung. Es ist ein Überlauf vorzusehen, der an den
öffentlichen Kanal anzuschließen ist.
Damit Rückwirkungen auf das Trinkwasser der öffentlichen und häuslichen Trinkwasserversorgung
ausgeschlossen werden können, möchten wir vorsorglich darauf hinweisen, dass gemäß §1 Abs. 6 TrinkwV
keinerlei feste Verbindung zwischen Trink- und Betriebswasserinstallation vorhanden sein darf. Leitungen
unterschiedlicher Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft entsprechend zu kennzeichnen.
Entnahmestellen von Wasser, welches nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, sind bei der
Errichtung ebenfalls als solche zu kennzeichnen. Diese Anlagen sind seitens des Betreibers bei der Gemeinde
und dem örtlichen Wasserversorger anzuzeigen.

14.1 Aufständerungen sind nur auf Flach-/Pultdächern bis zu einer maximalen Höhe von 50 cm ab Oberkante
Dachhaut zulässig.

16. Artenschutz
16.1 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ist als Ersatz für den Eingriff in ein
Feldlerchenrevier ein Lerchen-Lebensraum auf einer Teilfläche von Flnr. 2354, Gemarkung Rohr zu schaffen.
Hier ist eine Blühfläche in Kombination mit angrenzender Ackerbrache auf einem ca. 20 m breiten Streifen an
der Nordgrenze des Flurstücks zu entwickeln.
Hierbei sind 50% als Ackerbrache und 50% als Blühfläche zu entwickeln (Abtrennung in Nord-Süd-Richtung)
Herstellung:  (s.a. Arbeitshilfe produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, 2.1.3)
Blühfläche:
einmalige lückige Einsaat einer Regio-Saatmischung für das Herkunftsgebiet 6 "Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion" vom Typ Blühwiese mit mindestens 50% Kräuteranteil;
reduzierte Saatgutmenge (max. 70% der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung eines lückigen Bestands.
damit Anlage des Blühstreifens und Erhalt von Rohbodenstandorten in der Blühfläche
Ackerbrache:
Umbruch der Ackerbrache im Jahr vor Baubeginn mit anschließender Selbstbegrünung
Pflege:
-  keine Mahd, keine Bodenbearbeitung über eine Mindestdauer von 2 Jahren
-  im zweiten oder dritten Jahr Flächenwechsel zwischen Ackerbrache und Blühstreifen, Belassen der
   Maßnahmenfläche bis Frühjahr, um Winterdeckung zu gewährleisten, keine Bearbeitung zwischen 15.03. und
   01.07.
-  Kein Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln

10.10 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
Anlage einer Ortsrandeingrünung,
Zielzustand:
B112 Mesophiles Gebüsch (z.B. mit Schlehe, Weißdorn, Hasel), Ausbildung als Baumhecke
Maßnahmen:
Anpflanzung einer standortgerechten Hecke, mindestens 2-reihig. Pflanzabstand 1,25/1,50m, Pflanzgröße
mind. 30/40 cm. Je 20 m Heckenlänge 1 heimischer Laubbaum als Heister, Pflanzgröße mind. 125/150 cm
ausschließlich autochthones Pflanzgut mit Herkunftsnachweis
s.a. Beschreibung der Maßnahmen in der Begründung.

10.11 Darüber hinaus erfolgt ein multifunktionaler Ausgleich zusammen mit den aus artenschutzrechtlicher
Sicht erforderlichen Maßnahmen. s. dort

14.  Solaranlagen
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Geländemodellierung

3. bestehende Flurstücksnummer

5. vorgeschlagene Grundstücksgrenze

6. Parzellennummer mit ca. Grundstücksgröße

Kartengrundlage: Digitale Flurkarte, Stand: 2022

4. Höhenlinien Bestandsgelände

C) Hinweise /nachrichtliche Übernahme
1. bestehende Grundstücksgrenzen mit Vermessungspunkt

19. Die Ausstattung der nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen in Geltungsbereich des
Bebauungsplans mit Modulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie wird ausdrücklich
empfohlen.

9. Es wird empfohlen, Flächen vor Garagen/Carports oder für Freisitze mit wasserdurchlässigen Belägen
auszuführen.
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2. bestehende Gebäude mit Hausnummer
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7. Bebauungsvorschlag, Haupt- und Nebengebäude,
nur zur Visualisierung, keine Verpflichtung

10. Im Geltungsbereich ist beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, staatl. Abfallrecht,
Bodenschutzrecht, keine Altlastenverdachtsfläche, Altlast bekannt.
Diese Feststellung bestätigt nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder schädlichen
Bodenverunreinigungen sind. Diesbezüglich sollte vor jedem Bauvorhaben im Einzelfall geprüft werden, ob
Altlasten, bzw. Altastenverdachtsflächen bekannt sind, um eine gesundheitliche Gefährdung auszuschließen.
Bei Auftreten von Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen, ungewöhnlichen Bodenverfärbungen oder
schädlichen Bodenveränderungen und -verunreinigungen sind umgehend, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern,
die zuständige fachkundige Stelle zu Altlasten, Abteilung 4, Bau- und Umweltangelegenheiten des
Landratsamtes Kelheim zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

12. Zum Schutz des Bodens sind die DIN 19731 und §12 BBodSchV zu beachten. Der Oberboden ist vor Beginn
der Bauarbeiten abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaßnahmen, wenn möglich, auf
dem Grundstück wiederzuverwenden.
Die Bodenmieten sollten nicht befahren werden, um Qualitätsverlusten vorzubeugen und sind bei einer
Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmaterial ist unter Beachtung
des §12 BBodSchV möglichst ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu verwerten.
13. Die Flächen des Wohngebietes liegen auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen. Zeitweilige
Geruchs- und Staubemissionen sowie Lärm, die bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nachbarflächen
auftreten, sind von den Anwohnern hinzunehmen.
14. Wo immer möglich ist auf Barrieren wie Mauern, Sockel und Treppen zu verzichten.

15. Bei den anfallenden Pflege- und Instandhaltungarbeiten ist nach Möglichkeit auf den Einsatz von
Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln sowie synthetische Düngemittel zu verzichten. Auf die Beachtung
der gültigen Pflanzenschutzgesetze wird hingewiesen.

16. Statt Rasenflächen mit intensiver Pflege sollten zur Erhöhung der Artenvielfalt zumindest in Teilbereichen
extensive Wiesenbereiche mit 2-3-maliger Mahd pro Jahr geschaffen werden.

17. Werden Gebäude mit großen Fenstern oder Glasfronten errichtet, sollten Vorkehrungen getroffen werden,
die einen häufigen Anflug von Vögeln weitgehend vermeiden können. Hierzu zählen zum Beispiel das
Anbringen von Vorhängen, Verwendung von nach außen verspiegeltem Glas, Aufstellen von Grünpflanzen
hinter den Scheiben, Bemalen der Scheiben mit einem sogenannten Birdpen und anderes (s.a. Broschüre
"Vogelschlag an Glasflächen vermeiden" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt von 2010.)

18. Es wird empfohlen, Kleinstlebensräume wie Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse, Mager- und
Trockenstandorte, Trockenmauern, Teich- und Feuchtflächen sowie Staudenpflanzungen anzulegen.

11. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans wurde eine Baugrund- und
Altlastenuntersuchung in Auftrag gegeben. Der geotechnische Bericht hierzu liegt den Unterlagen bei.
Die Verwertung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzögerungen und
Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Es wird empfohlen, hierfür
von einem qualifizierten Fachbüro bereits im Vorfeld ein Bodenmanagementkonzept mit Massenbilanz erstellen
zu lassen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial
innerhalb der Baufläche.

Bestandteil der Unterlagen ist der Geotechnische Bericht, Baugrund- und Altlastenuntersuchung, ifb eigenschenk mit Stand
vom 17.05.2023

8. Bemaßung15

7. Verkehrsflächen

10.8 Spielplatz

10. Grünflächen, Planungen, Nutzungsregelungen

6.2 Die zulässige Wandhöhe von Garagen und Nebengebäuden darf eine hangseitige Bauhöhe von 3,00m ab
natürlichem Gelände nicht überschreiten.  Davon abweichend ist eine Wandhöhe (hangseitig) von max. 4,50m
zulässig, wenn sich eine Garage oder Nebenanlage innerhalb der Baugrenze befindet und die Abstandsflächen
zu Nachbargrundstücken eingehalten werden.

8. Energieversorgung, Leitungsverlegung, Schutzabstände

8.2 Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da sonst die
Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen
aus Gründen des Baumschutzes (DIN18920) bis zu einem Abstand von 2,50m zur Trassenachse gepflanzt
werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem Versorgungsträger geeignete
Schutzmaßnahmen durchzuführen.

7.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, verkehrsberuhigter Bereich

7.3 Öffentliche ParkflächeP

7.8 Sichtdreiecke; Schenkellänge 70,00m

9. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung
9.1 Abwasser (Regenrückhaltebecken)

6.3 Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück nachzuweisen, welche
direkt anfahrbar sind. Ein Mindestabstand von 5,50m zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist
freizuhalten. Die Fläche zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche kann nicht als Stellplatz mitgerechnet
werden.
Ab sechs Wohneinheiten je Gebäude ist der Stellplatznachweis zwingend zu mindestens 2/3 über Tiefgaragen
zu erbringen.
Tiefgaragen/Garagengeschosse sind bei der Ermittlung der Grundfläche nicht anzurechnen, wenn sie mit
mindestens 0,50m Bodensubstrat überdeckt und begrünt sind.

zulässig.
Balkone oder Dachterrassen sind auf diesen möglich, wenn sie unter Wahrung der Abstandsflächen und nicht
als Grenzbebauung errichtet sind. Auf diesen Dächern sind Geländer etc. als Absturzsicherung bis zu einer
Höhe von 1,30m zulässig.

7.1 Öffentliche Verkehrsfläche, Regelbreite 6,00m. Ausbildung einer Fahrspur mit 4,50m in Asphalt und eines
begleitenden Multifunktionsstreifens mit 1,50m in durchlässigem Pflasterbelag, s. Regelschnitt

8.1 Die Versorgungsträger werden rechtzeitig vor Baubeginn über die Erschließungsmaßnahme informiert, um
eine koordinierte Leitungsverlegung zu ermöglichen.

8.3 Hinsichtlich der bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkungen sind Pläne für Bau- und
Bepflanzungsvorhaben jeder Art dem Versorgungsträger rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen. Dies gilt
insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Abgrabungen und
Aufschüttungen.

RRB

10.1 Öffentliche Grünfläche

10.2 Private Grünfläche

10.3 Auf öffentlicher Grünfläche zu pflanzender Baum. Baumart ist aus der Artenliste s.u. zu wählen.

10.4 Je 300m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum zu pflanzen. Lage auf dem Grundstück frei
wählbar, Arten und Pflanzqualität s. u.

10.5 Auf öffentlicher Grünfläche zu pflanzende Hecke, freiwachsend, mindestens 2-reihig mit Reihenabstand
1,50m. Arten und Pflanzqualität s.u.

10.6 auf privater Grünfläche zu pflanzende Hecke, freiwachsend, mindestens 2-reihig mit Reihenabstand
1,50m. Arten und Pflanzqualität s.u.

10.7 Gärten und Vorgärten sind gärtnerisch und je nach Anlage naturnah und extensiv zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten. "Schottergärten" sind nicht zulässig.

9.2 Aufstellflächen für Müllsammelbehälter aus den Bereichen der Parzellen 5, 15 und 16

7.4 FußgängerbereichG
7.5 Notzufahrt

7.6 Erschließungstrasse bei Erweiterung des Baugebiets in Richtung Norden

7.7 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

1.2 Abgrenzung unterschiedlicher Art und  Maß der Nutzung innerhalb des Baugebietes (Nutzungsabgrenzung)

3.3 Untergeordnete Nebenanlagen, Garagen und Carports dürfen nur in eingeschossiger Bauweise errichtet
werden. Bei Ausbildung der Dachflächen als Dachgarten/Terrasse darf diese auch zweigeschossig ausgebildet
werden.

GRZ  0,3-0,4

4.1 Baugrenze nach § 23 BauNVO. Untergeordnete Nebengebäude, Garagen und Carports  sind auch außerhalb
der festgesetzten Baugrenzen zulässig. Entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind diese um mindestens
einen Meter zurückzunehmen.

2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO.
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach §4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig.

B) Verbindliche Festsetzungen

2. Art der baulichen Nutzung

4. Baugrenzen, Abstandsflächen, Bauweise

6. Garagen und Nebenanlagen

5. Baugestaltung

WA

3. Maß der baulichen Nutzung

1. Grenze

5.1 Die fertige Fußbodenoberkanten der Erdgeschosse (FOK)
- im Bereich der Parzellen 5 - 16 wird mit maximal 1,40m und
- im Bereich der Parzellen 27, 29, 31, 33, 35 mit maximal 1,80m
- im Bereich aller übrigen Parzellen mit maximal 0,15m

jeweils über der zugehörigen Verkehrsflächenanschnittshöhe festgelegt.

Bemessungspunkt ist jeweils die Oberkante der Fahrbahndecke
in der Mitte der Straßenfront des jeweiligen Baugrundstücks
in der Mitte der Fahrbahn.

Bei Eckgrundstücken beziehen sich die angegebenen Bezugshöhen auf die längste Straßenbegrenzungslinie.

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

3.1 Die maximal zulässige Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 BauNVO wird je nach Bereich mit 0,3 bis 0,4
festgesetzt.

4.2 Es gelten die Abstandsflächen der Bayerischen Bauordnung.

4.3 Für alle Bauflächen im Geltungsbereich gilt die offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO. In Bereichen, bei
denen auch eine Bebauung mit Doppelhäusern zulässig ist, können die Gebäude auch direkt an der
Grundstücksgrenze errichtet werden.

5.2 Die Gebäudeoberkante inkl. Dachaufbau darf folgende Höhen, bezogen auf die (fertige)
Fußbodenoberkante EG nicht überschreiten:

- im Bereich von Nutzungsschablone A:
bei Ausbildung mit Pultdach oder versetztem Pultdach: 11,00 m
bei Ausbildung mit Satteldach: 12,00m

- im Bereich von Nutzungsschablone B und C: 
bei Ausbildung mit Pultdach oder versetztem Pultdach:  7,50m
bei Ausbildung mit Satteldach:   9,00m
bei Ausbildung mit Walm- oder Zeltdach:  8,50m

5.4 Zulässig sind Dacheindeckungen in roter, rotbrauner, brauner, grauer oder schwarzer Farbe. Zulässig ist
ebenso eine extensive Dachbegrünung.

5.5 Dachaufbauten (Spitz-, Giebel-, oder Schleppdachgauben) auf dem Haupt- oder Nebengebäude sind bei
Dachneigungen ab 38° zulässig. Laternenaufbauten, Podeste, Brüstungen und Dacheinschnitte sind unzulässig.

6.1 In der Dachform sind Garagen (inkl. Carports) sowie Nebengebäude der Dachform des Hauptgebäudes
anzugleichen.
Alternativ sind als Dachform für Garagen und Nebengebäude
- Flachdächer, zumindest extensiv begrünt oder
- Pultdächer, Dachneigung 6° bis 15°,  sofern die Dachfläche mit Anlagen zur Nutzung von Solarenergie

belegt sind
zulässig.
Balkone oder Dachterrassen sind auf diesen möglich, wenn sie unter Wahrung der Abstandsflächen und nicht

1.3 Nutzungsschablone

2 3
4

1 Bezeichnung der Nutzungsschablone
2 Zahl der zulässigen Wohneinheiten je Hauptgebäude
3 Zahl der zulässigen Geschosse als Höchstmaß
4 Grundflächenzahl
5 Geschossflächenzahl
6 Bauweise:  E=Einzelhäuser, D=Doppelhäuser, MFH=Geschosswohnungsbau
7 Dachform: SD=Satteldach, PD=Pultdach, vPD=versetztes Pultdach,
                   WD=Walmdach, Zeltdach

5

1

5.3 Gestaltung der Hauptgebäude
In allen Bereichen ist der Traufüberstand inkl. Rinne mit mind. 0,20m und max. 0,90m auszubilden, am
Ortgang max. 0,90m.

Im Bereich von Nutzungsschablone A ist ausschließlich die Ausbildung von Satteldächern mit einer
Dachneigung von 25° bis 45° oder alternativ die Ausbildung mit Pultdach oder versetztem Pultdach und einer
Dachneigung von 6° bis 12° zulässig. (s. Systemschnitt) Je Wohngebäude sind maximal 8 Wohneinheiten
zulässig.

Im Bereich von Nutzungsschablone B und C ist die Ausbildung mit Satteldach (Dachneigung 25° bis 40°),
Walm- oder Zeltdach mit einer Dachneigung von 15° bis 28° und Pultdächern oder versetzten Pultdächern mit
einer Dachneigung von 6° bis 22° zulässig. (s. Systemschnitt) Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten
zulässig.

3.2 Im Bereich der Nutzungsschablone A ist eine Bebauung mit bis zu 3 Geschossen zulässig. Im Bereich von
Nutzungsschablone B und C ist eine Bebauung mit maximal 2 Geschossen zulässig.

Die Errichtung eines zusätzlichen Untergeschosses ist zulässig, sofern dies nicht als Vollgeschoss ausgebildet
wird.

6 7
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Präambel:
Der Markt Rohr i. NB. erlässt gemäß §2 Abs. 1, §9, §10 und §13b des Baugesetzbuches (BauGB) , Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  und der Planzeichenverordnung (PlanZVO)

den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „An der Rinntalstraße“
nebst Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 28.11.2023 als

S a t z u n g.
§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich
Für den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „An der Rinntalstraße“ gilt der vom Planungsbüro NEIDL + NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, Dolesstraße 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg,
ausgearbeitete Entwurf mit dem beschlossenen räumlichen Geltungsbereich einschließlich der Festsetzungen durch Planzeichen und Text nebst Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom
28.11.2023.

§ 2 - Inkrafttreten
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „An der Rinntalstraße“ nebst Begründung sowie sämtlicher Anhänge in der Fassung vom 28.11.2023 tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der Bekanntmachung
in Kraft.
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BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

An der Rinntalstraße

Markt Rohr i.NB
Marienplatz 1, 93352 Rohr i. NB

Landkreis Kelheim

Vorentwurf: 18.04.2023
Entwurf: 26.09.2023

Endfassung: 28.11.2023

NEIDL + NEIDL
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner

Partnerschaft mbB
Dolesstr. 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon: +49(0)9661/1047-0
Mail: info@neidl.de//Homepage: neidl.de

M 1 : 1000
A Planzeichnung, M 1:1000

M 1 : 200M 1 : 50

Regelschnitt
Straßenraum, M 1:50

M 1 : 50 M 1 : 200

Auch in diesem Jahr standen wieder Neuerschließungen von 
Wohnbau- und Gewerbegebieten bei unseren Mitgliedsge-
meinden an. Der Wasserzweckverband verlegte begleitend 
dazu die notwendigen Wasserrohrleitungen. 

Aktuelle Baugebiete in  
unserem Wasserzweckverband

Tag und Nacht für Sie in Bereitschaft
Der Bereitschaftsdienst ist über die Festnetznummer 
erreichbar; außerhalb der Bürozeiten wird nach einer 

Ansage automatisch weitergeleitet.

Tel.: 08781 9413- 0
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UNSER WASSER
Unser Leben

v.l.n.r.: Dr. Marlene Alkofer-Gruber, Reimund Neumaier, Erster Vorsitzender Hans Weinzierl

Wir haben den WasserWertSchätzen-
Preis im vergangenen Jahr anlässlich 
unseres 60jährigen Jubiläums ins Leben 
gerufen. Die Idee war dabei den Preis 
jährlich zum Weltwassertag zu verlei-
hen. Der Weltwassertag wird von den 
Vereinten Nationen organisiert und ist 
jedes Jahr am 22. März. Die Mottos, 
die sich die Vereinten Nationen seit 
1993 für den besonderen Tag jeweils 
überlegen, sind vielfältig, haben aber 
immer den Schutz des Wassers auf ver-
schiedene Weise im Fokus. 2025 ging 
es beispielsweise um den Erhalt der 
Gletscher. 
So vielfältig wie die Themen des Welt-
wassertags wünschen wir uns auch die 
Preisträger*innen unsers WasserWert-
Schätzen-Preises. Eines sollen sie aber 
gleich haben: Das Herzblut für den 
Schutz des Wassers. 

Warum verleihen wir diesen Preis? 
Unser Trinkwasser, DER bedeutens-
te Schatz unseres Daseins, hat keine 
eigene Stimme. Das Trinkwasser – und 
noch viel mehr wir, die es täglich nut-
zen – müssen also für unser Trinkwas-
ser sprechen, für den großen Schatz 

der Natur eintreten und es, wenn nö-
tig, verteidigen. 
Mit unserem Wissenszentrum Wasser-
WertSchätzen, aber auch mit unseren 
täglichen Aktivitäten, versuchen wir 
das. Um immer wieder auf die Bedeu-
tung unseres Trinkwassers hinzuwei-
sen, haben wir uns für die Verleihung 
des Preises entschieden. Dieser Preis 
soll unsere Anerkennung für vorbildli-
ches Engagement im Bereich Trinkwas-
serschutz ausdrücken und im Namen 
oder genauer gesagt stellvertretend für 
unser Wasser DANKE sagen. 

Preisträger 2025
Der Preisträger 2025 heißt Reimund 
Neumaier. Herr Neumaier hat in einem 
Interview vor ein paar Jahren einmal 
gesagt:
„Wir haben einen unsichtbaren Schatz 
im Untergrund! Der muss deutlich 
und erlebbar gemacht werden!“ 

Und genau dafür hat er sich mit vollem 
Herzblut eingesetzt und tut es noch 
heute - wenn auch nicht mehr in offi-
zieller Funktion. 
Herr Neumaier war bis zu seinem Ruhe-
stand, der 2024 begann, an der Regie-

rung von Niederbayern tätig. 
Frau Dr. Alkofer-Gruber: „Und ich muss 
kurz erzählen, wie ich ihn kennen-
gelernt habe: Als ich noch ganz frisch 
als Projektkoordinatorin für Landwirt-
schaft und Grundwasserschutz beim 
Wasserzweckverband angestellt war, 
hatte ich einige entgangene Anrufe 
am Telefon. Und wie man das so neu-
modern macht, hab‘ ich die Nummer 
natürlich gegoogelt bevor ich zurück-
gerufen habe. Und da stand dann: 
Regierung von Niederbayern. Da war 
ich direkt beunruhigt und hab mich 
gefragt, was ich wohl Falsches gesagt 
oder getan hab, dass die Regierung 
gleich 8 x versucht mich anzurufen. Mit 
eingezogenen Schultern hab‘ ich zu-
rückgerufen. Und am Telefon war Herr 
Neumaier, der mir nur sagen wollte, 
dass es schön ist, dass es beim Zweck-
verband jetzt jemanden für das Thema 
Grundwasserschutz gibt und er gerne 
mit mir zusammenarbeitet und mich 
unterstützt, wenn er kann.“ 
Und genau so ist Herr Neumaier: wert-
schätzend, unterstützend, mitreißend 
und immer hartnäckig und fokussiert 
auf das Thema Grundwasserschutz. 

WasserWertSchätzen-Preis 2025
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v.l.n.r.: Ludwig Robold, Hans Weinzierl, Reimund Neumaier,  
Dr. Marlene Alkofer-Gruber, Dr. Bernhard Resch

Sein ehemaliger Sachgebietsleiter 
nennt ihn einen Überzeugungstäter 
und genau das ist er. 
Angefangen hat Herr Neumaier ur-
sprünglich beim Thema Siedlungswas-
serwirtschaft. Erst später hat sich sein 
Schwerpunkt an der Regierung auf die 
Aktion Grundwasserschutz verlagert. 
Herr Neumaier hat die Wasserschule 
Niederbayern ins Leben gerufen: für 
die 3. und 4. Klassen an Grund- und 
Förderschulen gibt es dank ihm Unter-
richtsmaterialien, speziell für das The-
ma Wasser konzipiert. 
Er hat sich auch für die Gründung der 
Wasserschule auf dem Bauernhof ein-
gesetzt: Auf verschiedenen Erlebnis-
bauernhöfen in Niederbayern können 
Schulklassen nun das Thema Wasser in 
der landwirtschaftlichen Praxis erleben. 
Damit vereint Herr Neumaier auf ge-
schickte Weise die Bereiche Landwirt-
schaft und Grundwasserschutz zum 
Nutzen aller. 
Herr Neumaier hat Radiospots orga-
nisiert, die den Wert des Wassers für 
die breite Öffentlichkeit in den Fokus 
rücken sollten. Und er hat das Wasser-

schutzbrot zusammen 
mit der Familie Strixner 
nach Niederbayern ge-
holt. Das war absolut 
kein leichtes Unterfan-
gen, aber mit seiner auf-
geschlossenen, offenen 
Art hat er all die nötige 
Überzeugungsarbeit ge-
leistet. 

Frau Dr. Alkofer-Gruber: 
„Herzlichen Dank, dass 
Sie trotz aller Widrig-
keiten nie aufgegeben 
haben und immer für 
unser Wasser eingetre-
ten sind. Danke, dass Sie 
sich nie haben entmuti-
gen lassen, auch wenn 
die politische Lage aus-
sichtslos schien. Danke, 
dass Sie es immer wieder schaffen, 
Menschen mitzunehmen und Mut zu 
machen. Wir wissen, dass Sie auch im 
Ruhestand voller Tatendrang und Ideen 
sind und hoffen sehr, dass es doch 
noch was wird mit dem Wasserschutz-

bier, von dem Sie scherzhaft immer mal 
wieder gesprochen haben.“  

Danke für Ihr vorbildliches Engage-
ment und herzlichen Glückwunsch 
zum Wasser-WertSchätzen-Preis 
2025!

Wir suchen: Preisträger/in (m/w/d)

WasserWertSchätzen-Preis 2026

Sie haben einen Vorschlag, wer diese 
Auszeichnung verdient? 
Sie kennen jemanden, der sich vorbildlich  
beim Thema Trinkwasserschutz engagiert? 
Dann schicken Sie uns bitte den Namen 
des Engagierten und gerne 
mehr Informationen an: 
m.steigerwald@rottenburger-gruppe.de. 
Einsendeschluss: 31.01.2026
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UNSER WASSER
Unser Leben

Besuche im Wissenszentrum

Auch 2025 durften wir wieder viele Wasser-Interessierte 
in unserem Wissenszentrum WasserWertSchätzen be-
grüßen. Wie immer hießen wir hauptsächlich Grund-
schulen willkommen, aber auch Privatgruppen von 
Vereinen informierten sich über die öffentliche Wasser-
versorgung und erhielten Einblicke hinter die Kulissen im 
Wasserwerk. Besonders gefreut hat uns, dass die beiden 
Termine des Ferienprogramms so großen Anklang fan-
den, dass wir noch einen Zusatztermin anboten. Insge-
samt besuchten uns im Jahr 2025 über 430 Kinder und 
Erwachsene. Wir bedanken uns vielmals für das große 
Interesse!
Wenn Sie auch an einem geführten Besuch interessiert 
sind, wenden Sie sich einfach an info@rottenburger-
gruppe.de oder 08781 9413-0. Ab 10 Personen bieten 
wir kostenlose Führungen mit unserem Bildungsrefe-
renten Dominik Lanzl an, sei es für Schulklassen, Ver-
eine, Betriebsausflüge oder interessierte Gruppen aus 
dem Verbandsgebiet.

Offene Führungen: Für Einzelbesucherinnen und -besu-
cher bieten wir in 2026 auch Termine für offene Führun-
gen durchs Wissenszentrum und Wasserwerk in Patten-
dorf an: 03. Februar und 23. April 2026

Beginn jeweils 18:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden, Treff-
punkt Haupteingang Wissenszentrum.
Anmeldung über info@rottenburger-gruppe.de oder 
08781 9413-0.

Lösungen: 1b, 2c, 3a, 4: Radweg in Pattendorf, Radweg bei Ettenkofen, Wasserwerk Burghart, 5c
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1.	Wieviel Liter Leitungswasser verbraucht eine Person im 
Durchschnitt pro Tag in Deutschland?  
(duschen, waschen, Klospülung, essen/trinken...)
a)	 25 l	 b) 125 l	 c) 225 l

2.	Wie lange braucht eine Plastikflasche ungefähr, um in 
der Natur zu verrotten (bzw. zerfällt zu Mikroplastik, wel-
ches nicht abgebaut wird)?
a)	 2 Jahre	 b) 50 Jahre	 c) 450 Jahre

3.	Was kostet es, einen Liter Trinkwasser aus dem Wasser-
hahn zu trinken? (inkl. Abwassergebühren)
a)	 Ca. ½ Cent	 b) Ca. 10 Cent	 c) Ca. 1 Euro

4.	Wo befinden sich im Verbandsgebiet der Rottenburger 
Gruppe öffentliche Trinkbrunnen, an denen du dir in den 
warmen Monaten deine Trinkflasche auffüllen kannst?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

5.	Welches Tier lebt nicht im Wasser?
a)	 Seeigel	 b) Walross	 c) Meerschweinchen

Teste dein Wasserwissen!

Auch dieses Jahr 
freut sich Tropfi über  
ein wenig mehr Farbe :-) 
Magst du helfen und Tropfi ausmalen? 
Über einen Hintergrund würde er sich  
bestimmt auch freuen!
Schickt uns auch gerne ein Foto davon an 
info@rottenburger-gruppe.de oder direkt 
auf unseren Social Media Kanälen. 

Lösungen: 1b, 2c, 3a, 4: Radweg in Pattendorf, Radweg bei Ettenkofen, Wasserwerk Burghart, 5c
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Pumpwerk Gressau

Brunnen 2 Baldershausen

Brunnen 1 Baldershausen

Pumpwerk Hackendorf

Brunnen 2 Hohenthann

Wasserwerk Offenstetten 

Wasserturm + Pumpwerk
Gebersdorf

Wasserwerk
Pattendorf

Wasserturm
Reinischgrub

Hochbehälter
Oberlauterbach

Hochbehälter + Pumpwerk
Ramersdorf / Rottenburg

Hochbehälter Heiblhof

Wasserwerk
Burghart

Brunnen 1 + Pumpwerk Hohenthann

Hochbehälter + Pumpwerk
Hohenthann

Pumpwerk  Oberergoldsbach

Brunnen Neufahrn

Wasserturm Stollnried

Brunnen 1PattendorfBrunnen 2 Pattendorf

Brunnen 3 Pattendorf
Brunnen 4 Pattendorf

Brunnen Rottenburg

Brunnen Offenstetten

Pumpwerk Ergoldsbach

–––        Standortpunkt
–––        Verbandsgebietsgrenze
–––        Hauptleitungsnetz
–––        Landkreisgrenze
–––        Bauwerke
501 km² Fläche
16 Mitgliedsgemeinden
3 Landkreise
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Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:
www.rottenburger-gruppe.de


